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 Gesetzentwurf

 der Bundesregierung

 Entwurf eines Gesetzes zur verbesserten Einbeziehung der selbstgenutzten
 Wohnimmobilie in die geförderte Altersvorsorge
 (Eigenheimrentengesetz – EigRentG)

 A.  Problem und Ziel

 Erhöhung  des  Verbreitungsgrades  und  der  Attraktivität  der  steuerlich  geförder-
 ten Altersvorsorge.

 B.  Lösung

 Verbesserte  Einbeziehung  der  selbstgenutzten  Wohnimmobilie  in  die  steuerlich
 geförderte Altersvorsorge.

 C.  Alternativen

 Keine

 Im  Zuge  der  gemäß  §  2  der  Gemeinsamen  Geschäftsordnung  (GGO)  vorzuneh-
 menden  Relevanzprüfung  sind  unter  Berücksichtigung  der  unterschiedlichen
 Lebenssituation  von  Frauen  und  Männern  keine  Auswirkungen  erkennbar,  die
 gleichstellungspolitischen Zielen zuwiderlaufen.

 Das  Gesetz  betrifft  grundsätzlich  rein  nationale  Sachverhalte.  Soweit  Grenzgänger
 von  Vorschriften  des  Gesetzes  umfasst  werden,  sind  die  entsprechenden  Regelun-
 gen  von  der  Bundesregierung  als  EG-rechtskonform  eingestuft  worden,  weil  die
 Grenzgänger  insoweit  vollinhaltlich  gleich  wie  Inländer  behandelt  werden.

 D.  Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte

 1.  Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand

 (Steuermehr-/Steuermindereinnahmen (–) in Mio. Euro)

 1  Wirkung  für  einen  vollen  (Veranlagungs-)Zeitraum  von  12  Monaten.  Die  volle  Jahreswirkung  wird  erst
 nach 25 Jahren erreicht.

 Gebiets-
 körperschaft

 Volle
 Jahreswirkung1

 Kassenjahr

 2008  2009  2010  2011  2012

 Insgesamt  –940  –20  –55  –70  –90  –105

 Bund  –405  –9  –26  –33  –41  –47

 Länder  –395  –8  –21  –27  –36  –42

 Gemeinden  –140  –3  –8  –10  –13  –16
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2.  Vollzugsaufwand

 Die  der  zentralen  Stelle  (§  81  des  Einkommensteuergesetzes  –  EStG)  bei  der
 Deutschen  Rentenversicherung  Bund  für  die  Durchführung  der  steuerlich  geför-
 derten  Altersvorsorge  nach  dem  Einkommensteuergesetz  entstehenden  Kosten
 sind  aus  dem  Bundeshaushalt  zu  erstatten.  Von  der  zentralen  Stelle  werden  in-
 folge  der  Gesetzesänderung  u.  a.  wesentliche  Änderungen  im  Zulageverfahren
 vorzunehmen  sein,  was  mit  EDV-Entwicklungsaufwand  verbunden  sein  wird.
 Die  entsprechenden  Programmierkosten  werden  derzeit  auf  ca.  5  200  000  Euro
 geschätzt.  Hierin  enthalten  sind  ca.  900  000  Euro,  die  gleichzeitig  Bürokratie-
 kosten  darstellen.  Darüber  hinaus  werden  der  zentralen  Stelle  höhere  Personal-
 kosten  entstehen.  Eine  Bezifferung  ist  derzeit  nicht  möglich,  weil  diese  Kosten
 nicht  zuletzt  vom  Umfang  der  erforderlichen  Einbindung  der  Sachbearbeitung
 abhängen.  Für  die  dem  Bund  entstehenden  Mehrausgaben  ist  in  der  Finanzpla-
 nung bisher keine Vorsorge getroffen worden.

 E.  Sonstige Kosten

 Mit  dem  Gesetz  werden  die  Möglichkeiten  der  privaten  Altersvorsorge  maß-
 geblich  verbessert;  damit  wird  sich  der  Kreis  der  Anbieter  erweitern  und  der
 Wettbewerb  auch  insoweit  gestärkt.  Durch  die  vorgesehenen  Maßnahmen  sind
 Auswirkungen  auf  Einzelpreise  und  das  Preisniveau,  insbesondere  auf  das  Ver-
 braucherpreisniveau, nicht zu erwarten.

 Genaue  Angaben  zur  Struktur  der  Be-  und  Entlastungen  für  einzelne  Sektoren
 der  Volkswirtschaft  sind  nicht  bekannt.  Deren  Größenordnung  wird  insgesamt
 jedoch  als  zu  gering  eingeschätzt,  um  in  Einzelfällen  oder  im  Allgemeinen
 volkswirtschaftliche  Effekte  auszulösen,  die  sich  in  den  Einzelpreisen,  dem  all-
 gemeinen  Preisniveau  oder  dem  Verbraucherpreisniveau  niederschlagen  könn-
 ten. Belastungen für mittelständische Unternehmen werden nicht erwartet.

 F.  Bürokratiekosten

 Die  Einbeziehung  zusätzlicher  Anbieter  von  Altersvorsorgeanlagen  in  das  Zu-
 lageverfahren  führt  zu  zusätzlichen  Informationspflichten  auf  Seiten  der  Unter-
 nehmen,  die  entsprechend  geförderte  Produkte  anbieten  wollen.  Für  diese
 Unternehmen  ergeben  sich  neue  Informationspflichten.  Wie  viele  einzelne  Un-
 ternehmen  entsprechende  Anlageprodukte  anbieten  werden,  lässt  sich  nicht  vor-
 hersagen.  Für  die  neu  hinzukommenden  Anbieter  ergeben  sich  die  gleichen
 bürokratischen  Belastungen  wie  für  die  bereits  einbezogenen  Anbieter.  Die  Ab-
 wicklung des Zulageverfahrens erfolgt weitgehend automatisiert.

 Für  Unternehmen,  die  keine  geförderten  Anlageprodukte  anbieten  möchten,
 ergeben sich hingegen keine zusätzlichen Bürokratiekosten.

 Für  die  Bürgerinnen  und  Bürger,  die  die  Förderung  in  Anspruch  nehmen  wollen,
 ergeben  sich  zusätzliche  Anlageformen.  Diese  werden  in  das  bestehende  Ver-
 fahren  einbezogen,  so  dass  sich  für  den  Einzelnen  –  gegenüber  dem  bisherigen
 Zulageverfahren  –  nur  eingeschränkt  neue  bürokratische  Belastungen  ergeben.
 Zu  nennen  ist  hier  das  Wahlrecht  zu  Beginn  der  Auszahlungsphase:  Zu  diesem
 Zeitpunkt  können  die  Bürgerinnen  und  Bürger  zwischen  der  einmaligen  Besteu-
 erung  und  der  verteilten  Besteuerung  des  im  Wohnförderkonto  enthaltenen
 Betrages wählen.

 Für  die  Verwaltung  ergibt  sich  insbesondere  zusätzlicher  Programmieraufwand,
 um  die  neuen  Anbieter  und  deren  Anlageprodukte  in  das  Zulageverfahren  ein-
 zubeziehen.  Außerdem  hat  die  Verwaltung  –  wie  auch  schon  im  bisher  geltenden
 §  92a  EStG  vorgesehen  –  die  Anträge  zur  Inanspruchnahme  des  Altersvorsor-
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ge-Eigenheimbetrages  zu  bescheiden  und  zu  Beginn  der  Auszahlungsphase  die
 Höhe des Wohnförderkontos im Falle einer Verteilung festzustellen.

 Im  Hinblick  auf  die  Bürokratiekosten  ist  außerdem  zu  berücksichtigen,  dass  die
 bisherigen  Regularien  zum  Altersvorsorge-Eigenheimbetrag  aufgehoben  wer-
 den.  Dies  führt  zu  einer  Entlastung  der  Verfahrensbeteiligten.  Zu  nennen  ist  in
 diesem  Zusammenhang  u.  a.  der  Verzicht  auf  die  Überwachung  der  Rückzah-
 lung von entnommenen Beträgen.

 Es werden folgende Informationspflichten eingeführt:

 a)  für Unternehmen

 Anzahl:  8

 betroffene Unternehmen:  je nach Informationspflicht unterschiedlich

 Häufigkeit/Periodizität:  je nach Informationspflicht unterschiedlich

 erwartete Nettobelastung:  2,91  Mio.  Euro,  davon  750  000  Euro  Ein-
 malkosten

 b)  für Bürgerinnen und Bürger

 Anzahl:  5

 c)  für die Verwaltung

 Anzahl:  7

 betroffene Kreise:  je nach Informationspflicht unterschiedlich

 Häufigkeit/Periodizität:  je nach Informationspflicht unterschiedlich

 erwartete Nettobelastung:  5,90  Mio.  Euro,  davon  900  000  Euro  Ein-
 malkosten.


